
 

 

 
Hinweise für die Genehmigung der Errichtung und Erweiterung von Gebäuden in 

Überschwemmungsgebieten nach § 78 Abs. 3 Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
 

 
In einem festgesetzten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist die Errichtung oder 
Erweiterung unter anderem von Gebäuden nach §§ 30, 33, 34 und 35 Baugesetzbuch (BauGB) 
grundsätzlich untersagt (§ 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 6 –WHG: repressives  Bauverbot). Dies gilt 
unabhängig davon, ob das Gebäude im Genehmigungsfreistellungsverfahren (Art. 58 Bayerische 
Bauordnung – BayBO) errichtet oder erweitert werden kann, oder ob hierfür eine Baugenehmigung 
(Art. 59, 60 BayBO) erforderlich ist. Der Bauwerber benötigt in jedem Fall zunächst eine wasser-
rechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 3 Satz 1, Abs. 6 WHG. Durch die wasserrecht-
liche Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG wird  eine Befreiung von dem beste-
henden repressiven  Bauverbot erteilt.  
 
Für die Frage, ob ein Gebäude nach § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG ausnahmsweise zugelassen werden 
kann bzw. ob die entsprechenden Voraussetzungen für eine Ausnahmegenehmigung erfüllt sind, 
ist stets eine Einzelfallprüfung erforderlich. Dabei müssen unter anderem die wasserrechtlichen 
Vorgaben des § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG erfüllt sein, insbesondere die Voraussetzung einer hoch-
wasserangepassten Ausführung des Vorhabens nach § 78 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 WHG . Gegebenen-
falls müssen die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden 
können. Zudem darf sich keine Gefahr für Leib und Leben von Bewohnern sowie eine unzumutba-
re Beeinflussung von Nachbargrundstücken durch das beabsichtigte Vorhaben ergeben. 
 
Basis der wasserwirtschaftlichen Prüfung zur Genehmigung für die Errichtung oder Erweiterung 
von Gebäuden in Überschwemmungsgebieten sind die potentielle Wassertiefe und - sofern be-
kannt -  die Fließgeschwindigkeit bei HQ100, die im Rahmen der Ermittlung der Überschwem-
mungsgebiete von den wasserwirtschaftlichen Fachbehörden ermittelt werden und über die vorläu-
fige Sicherung bzw. Festsetzung auch im "Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Ge-
biete" (IÜG) (www.iug.bayern.de) veröffentlicht und für Bauherren und Planer zugänglich sind. 
 
a) notwendige Unterlagen und Ablauf im baurechtlichen und wasserrechtlichen Verfahren 

 
Für die wasserrechtliche Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 3 Satz 1 WHG sind unter Be-
rücksichtigung der nachfolgenden Empfehlung eines Auskunftsbogens (vgl. zu e)) in der Regel 
keine weiteren separaten Unterlagen für die Prüfung der „hochwasserangepassten Aus-
führung“ nach § 78 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 WHG des Gebäudes erforderlich. Sonstige Vorlage-
pflichten bleiben unberührt (z. B. WPBV). In den Bauvorlagen, insbesondere in den Gebäude-
schnitten, sollte jedoch der Wasserspiegel bei HQ100  bezogen auf das Grundstück eingetragen 
werden.  
Aus dem Lageplan oder einem separaten Plan sollte ersichtlich sein, wie der Retentionsaus-
gleich erfolgen soll und  auf welche Weise der Wasserstand und dessen Abfluss nicht nachtei-
lig verändert werden. In Einzelfällen sind hierfür Nachweise wie hydraulische Berechnungen 
erforderlich.  
Im Sinn eines geordneten Ablaufs wäre es für den Bauwerber wünschenswert, dass der An-
trag auf wasserrechtliche Genehmigung zusammen mit dem Bauantrag über die Gemeinde bei 
der unteren Bauaufsichtsbehörde eingereicht wird. Nach Prüfung der Lage des Vorhabens 
durch die untere Bauaufsichtsbehörde (und damit Feststellung der Lage im vorläufig gesicher-



 

 

ten oder festgesetzten Überschwemmungsgebiet), leitet diese die Unterlagen dann an die un-
tere Wasserrechtsbehörde weiter.  
 

b) Erforderliche Nachweise für eine Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1-
3 WHG  
 
Im wasserrechtlichen Verfahren müssen bei der Errichtung oder Erweiterung eines Gebäudes 
die Bedingungen für eine Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1-4 WHG ge-
prüft werden. Für die Bedingungen Nr. 1 bis 3 (keine oder nur unwesentliche Beeinträchtigung 
der Hochwasserrückhaltung und Ausgleich des Rückhalteraums, keine nachteilige Verände-
rung des Wasserstands und des Abflusses, keine Beeinträchtigung eines bestehenden Hoch-
wasserschutzes) wird in vielen Fällen (wie z. B. Lage des Vorhabens außerhalb des Abflussbe-
reiches, geringe Wassertiefen, kleine Abmessungen des Gebäudes) eine Prüfung des Rück-
halteraumausgleichs allein auf Basis der üblichen und evtl. nach a) ergänzten Bauvorlagen 
ausreichend sein. In anderen Fällen sind ggf. hydraulische Vergleichsrechnungen vorzulegen, 
die den Nachweis der Einhaltung o.g. Bedingungen liefern. Aufgrund der sehr unterschiedli-
chen denkbaren Einzelfälle können keine verbindlichen Vorgaben über Unterlagen und Prüf-
umfang gegeben werden. Dies ist jeweils einzelfallbezogen zu entscheiden. 
 

c) Erforderliche Nachweise für eine Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 4 WHG „hochwasserangepasste Ausführung“  

 
Verhinderung  von Schäden 
 
Ziel einer hochwasserangepassten Bauausführung sollte sein, die bei Hochwasserereignissen 
auftretenden Schäden am Gebäude zu verhindern. Dies steht in Einklang u. a. mit der Hoch-
wasservorsorge der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie (EG-HWRM-RL). Zusam-
mengefasst bedeutet dies: 
 Vermeiden, dass Hochwasser in Räume eindringt und große Schäden verursacht. Das 

heißt, dass Schutzmaßnahmen gegen das Eindringen von Wasser getroffen werden. 
 
Wenn ein Vermeiden nicht möglich ist, kann auch  
 eine planmäßige Flutung von „nicht wasserempfindlichen“ Räumen in Frage kommen. Vo-

raussetzung ist:  
 Wohn- bzw. Schlafräume müssen sich, insbesondere im Hinblick auf die Schutzgü-

ter Leib und Leben zwingend über der HQ100-Wasserspiegellinie befinden. 
 Die Gebäudetechnik muss an die sich aus dem Bemessungshochwasser ergeben-

de Überflutungshöhe (z. B. elektrische Sicherung) angepasst sein. 
 Einer Gefährdung durch wassergefährdende Stoffe muss ausgeschlossen sein, ins-

besondere müssen Heizöltanks hochwassersicher gelagert sein, sofern die Errich-
tung neuer Heizölverbraucheranlagen durch die Überschwemmungsgebietsverord-
nung im betreffenden Gebiet nicht generell verboten wurde (§ 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 
5 WHG) 

 
Erfordernis der Prüfung des Standsicherheitsnachweises 

 
Im Rahmen des erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens ist die nach § 78 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 WHG geforderte „hochwasserangepasste Ausführung“ durch den Bauherrn 
nachzuweisen. Dazu ist eine Bestätigung vorzulegen, dass das Gebäude bei erhöhten Anfor-
derungen (z. B. Schutz vor Hochwasser an Gebäudeöffnungen durch mobile Schutzelemente), 



 

 

die sich bei einem HQ100 ergeben, weiterhin standsicher ist. Im Einzelfall ist die ausreichende 
Sicherheit vor Grundbruch, eine ausreichende Gleitsicherheit und die Standsicherheit gegen-
über dynamischem Wasserdruck nachzuweisen. 
Die Genehmigungsbehörde kann darüber hinaus eine Prüfung des Standsicherheitsnachwei-
ses im Einzelfall anordnen. 
Dies ergibt sich unmittelbar aus dem wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren und begrün-
det sich nicht aus den Vorgaben der BayBO. Die BayBO regelt im baurechtlichen Genehmi-
gungsverfahren die Prüfung des Standsicherheitsnachweises abschließend (Art. 62 Abs. 4 
Satz 1 BayBO). 
Nach § 78 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 WHG kann hingegen auch für nach Art. 62 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BayBO nicht prüfpflichtige Bauvorhaben (z. B. Wohngebäude Gebäudeklassen 1und 2) eine 
Prüfung des Standsicherheitsnachweises gefordert werden (vgl. Ziffer 14.6 Absatz 5 des Pro-
tokolls der Dienstbesprechungen zur Handreichung "Ermittlung und Festsetzung von Über-
schwemmungsgebieten in Bayern" am 9.11.2010 und 7.2.2011 in München). 
Ob eine Prüfung des Standsicherheitsnachweises tatsächlich angebracht ist, hat die zuständi-
ge Genehmigungsbehörde grundsätzlich im Einzelfall unter Berücksichtigung der örtlichen Ge-
gebenheiten zu entscheiden.  

 
Der Bauwerber ist in einem Beratungsgespräch im wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren 
möglichst frühzeitig hierauf hinzuweisen. 

 
Definition des Belastungszustandes bei einem HQ100 

 
Für die Erstellung des Standsicherheitsnachweises ist von statischem und dynamischem Was-
serdruck durch oberirdische Überflutung auszugehen.  
Zur Vereinfachung der Nachweiserstellung kann bei Wohngebäuden der GK 1 u. 2, die im 
Hochwasserfall geflutet werden, der Belastungsfall aus dynamischem Wasserdruck unberück-
sichtigt bleiben. 

 
d) Hinweise  zum „hochwasserangepassten Bauen“ 

 
Hinweise zur „hochwasserangepassten Bauausführung“ sind in der „Hochwasserschutzfibel“ 
(Stand Juli 2013, herausgegeben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung, Link: 
http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Publikationen/BauenUndWohnen/hochwasserschutzfibel
.html?linkToOverview=js) gegeben. Die Broschüre wird demnächst fortgeschrieben. Aufgrund 
der sehr unterschiedlichen Anforderungen an Gebäude, Bauweisen, Konstruktionen, Baumate-
rialien etc., aber auch aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen des Hochwassers (wie 
z. B. Dauer von Hochwasserereignissen, mögliche Vorwarnzeiten, Fließgeschwindigkeit) wird 
es keine Standardlösung geben, sondern immer unabhängig von der Bauweise und den Bau-
materialien des Gebäudes auf die individuelle Situation angepasste Konzepte. 
 

e) Auskunftsbogen 
 
Ein Auskunftsbogen (siehe Anlage) stellt wichtige Fragen zur Planung von baulichen Anlagen 
in Ü-Gebieten und zeigt Spielräume für angepasste Lösungen auf. Durch die Unterschrift von 
Planer und Bauherren wird deren Verantwortung unterstrichen. 
Dieser Auskunftsbogen soll als Grundlage für die behördliche Prüfung im Rahmen des wasser-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens dienen. 

 


